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Satzung der Piraten LV MV 3� 1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet.(1) 1Der Landesverband Meklenburg-Vorpommern der Piratenpartei Deutshland ist einuntergeordneter Gebietsverband auf Landesebene gemäÿ der Satzung der PiratenparteiDeutshland (Bundessatzung). 2Er ist grundsätzlih als niht rehtsfähiger Verein imSinne des � 54 BGB organisiert.(2) 1Der Landesverband Meklenburg-Vorpommern der Piratenpartei Deutshland führteinen Namen und eine Kurzbezeihnung. 2Der Name lautet: Piratenpartei DeutshlandLandesverband Meklenburg-Vorpommern. 3Die o�zielle Abkürzung des Landesverban-des Meklenburg-Vorpommern der Piratenpartei Deutshland lautet: PIRATEN.(3) 1Der Sitz des Landesverbandes wird durh die Geshäftsordnung des Vorstandesbestimmt. 2Dort be�ndet sih auh die Landesgeshäftsstelle. 3Untergeordnete Gliede-rungen des Landesverbandes Meklenburg-Vorpommern der Piratenpartei Deutshlandführen den Namen Piratenpartei Deutshland verbunden mit ihrer Organisationsstellungund dem Namen der Gliederung.(4) Der Landesverband Meklenburg-Vorpommern der Piratenpartei Deutshland betä-tigt sih im Land Meklenburg-Vorpommern.(5) Die im Landesverband Meklenburg-Vorpommern der Piratenpartei Deutshland or-ganisierten Mitglieder werden geshlehtsneutral als Piraten bezeihnet.� 2 Mitgliedshaft.(1) Mitglied des Landesverbandes ist jedes Mitglied der Piratenpartei Deutshland mitangezeigtem Wohnsitz in Meklenburg-Vorpommern.(2) Der Landesverband und jede niedere Gliederung führt ein Piratenverzeihnis aufentsprehender Ebene.� 3 Erwerb der Mitgliedshaft.(1) Der Erwerb der Mitgliedshaft der Piratenpartei Deutshland wird durh die Bun-dessatzung geregelt.(2) Jeglihe Änderung am Bestand der Mitgliedsdaten muss allen übergeordneten Glie-derungen mitgeteilt werden.� 4 Rehte und P�ihten der Piraten.
1Um eine Gleihbehandlung aller Piraten im Landesverband zu gewährleisten, werden dieRehte und P�ihten der Piraten des Landesverbandes allein durh die Bundessatzunggeregelt. 2Eine hiervon abweihende Regelung durh niedere Gliederungen ist unzulässig.



Satzung der Piraten LV MV 4� 5 Beendigung der Mitgliedshaft.(1) Die Beendigung der Mitgliedshaft ist der niedrigsten Gliederung anzuzeigen.(2) Die Beendigung der Mitgliedshaft in der Piratenpartei Deutshland wird durh dieBundessatzung geregelt.(3) Die Beendigung der Mitgliedshaft im Landesverband erfolgt durh Wehsel desWohnsitzes in ein anderes Bundesland oder durh Beendigung der Mitgliedshaft in derPiratenpartei Deutshland.� 6 Ordnungsmaÿnahmen.Die Regelungen zu den Ordnungsmaÿnahmen, die in der Bundessatzung getro�en werden,gelten entsprehend auh auf Landesebene.� 7 Gliederung.(1) 1Der Landesverband Piraten Meklenburg-Vorpommern gliedert sih in Orts- undKreisverbände mit jeweils mindestens drei Mitgliedern. 2Die Mitgliedshaft in einem Orts-und Kreisverband orientiert sih amWohnsitz des Piraten, bei mehreren Wohnsitzen nahdem Wunsh des Piraten.(2) Orts- und Kreisverbände haben das Reht zur Selbstverwaltung im Rahmen dieserSatzung und der Bundessatzung.(3) Der räumlihe Tätigkeitsbereih der Orts- und Kreisverbände soll sih an den poli-tishen Gliederungen der Gemeinden, Gemeindeverbänden, Landkreisen und kreisfreienStädten orientieren.� 8 Bundespartei und Landesverbände.Der Landesverband verp�ihtet sih, den Regelungen der Bundessatzung bezüglih desVerhältnisses von Bundespartei und Landesverbänden Folge zu leisten und seine Unter-gliederungen zu ebensolhem Verhalten anzuhalten.� 9 Organe des Landesverbands.Organe sind der Vorstand, der Landesparteitag, das Landesshiedsgeriht und die Grün-dungsversammlung.



Satzung der Piraten LV MV 5� 10 Vorstand.(1) 1Dem Vorstand gehören mindestens drei Piraten an: ein Vorsitzender, ein stellvertre-tender Vorsitzender und ein Shatzmeister. 2Des Weiteren können bis zu sehs Beisitzergewählt werden, die die ihnen übertragenen Aufgaben wahrnehmen. 3Die Mitglieder desVorstandes haben gleihes Stimmreht. 4Beshlüsse werden mit der Mehrheit der ab-gegebenen Stimmen gefasst. 5Bei Stimmengleihheit ist die Stimme des Vorsitzendenmaÿgebend.(2) Der Vorstand ist beshluss- und handlungsfähig, wenn die Hälfte, mindestens jedohdrei seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, zusammentreten.(3) 1Der Vorstand vertritt den Landesverband nah innen und auÿen. 2Er führt dieGeshäfte auf Grundlage der Beshlüsse der Parteiorgane.(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Landesparteitag bis zum nähsten ordent-lihen Landesparteitag gewählt.(5) 1Der Vorstand tritt in seiner Amtsperiode mindestens zwei Mal zusammen. 2Er wirdvom Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von einem seiner Stellvertreter shriftlihmit einer Frist von zwei Wohen unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsor-tes einberufen. 3Bei auÿerordentlihen Anlässen kann die Einberufung auh kurzfristigererfolgen.(6) Auf Antrag eines Zehntels der Piraten kann der Vorstand zum Zusammentritt aufge-fordert und mit aktuellen Fragestellungen befasst werden.(7) Der Vorstand beshlieÿt über alle organisatorishen und politishen Fragen im Sinneder Beshlüsse des Landesparteitages und der Gründungsversammlung.(8) 1Der Vorstand gibt sih eine Geshäftsordnung und verö�entliht diese angemessen.
2Sie umfasst unter anderem Regelungen zu:1. Verwaltung der Mitgliedsdaten und deren Zugri� und Siherung,2. Aufgaben und Kompetenzen der Vorstandsmitglieder,3. Dokumentation der Sitzungen,4. virtuellen oder fernmündlihen Vorstandssitzungen,5. Form und Umfang des Tätigkeitsberihts und6. Beurkundung von Beshlüssen des Vorstandes.(9) Die Führung der Landesgeshäftsstelle wird durh den Vorstand beauftragt und be-aufsihtigt.(10) 1Der Vorstand liefert zum Landesparteitag einen shriftlihen Tätigkeitsberiht ab.
2Dieser umfasst alle Tätigkeitsgebiete der Vorstandsmitglieder, wobei diese in Eigen-verantwortung des Einzelnen erstellt werden. 3Wird der Vorstand insgesamt oder einVorstandsmitglied niht entlastet, so kann der Landesparteitag oder der neue Vorstand



Satzung der Piraten LV MV 6Ansprühe gegen ihn geltend mahen. 4Tritt ein Vorstandsmitglied zurük, hat dieserunverzüglih einen Tätigkeitsberiht zu erstellen und dem Vorstand zuzuleiten.(11) 1Tritt ein Vorstandsmitglied zurük oder kann dieses seinen Aufgaben niht mehrnahkommen, so geht seine Kompetenz wenn möglih auf ein anderes Vorstandsmitgliedüber. 2Der Vorstand gilt als niht handlungsfähig, wenn1. mindestens zwei Vorstandsmitglieder zurükgetreten sind oder2. mindestens zwei Vorstandsmitglieder ihren Aufgaben niht mehr nahkommen kön-nen oder3. wenn der Posten des Vorsitzenden unbesetzt ist.
3In den Fällen der Nummern 1 und 2 ist vom restlihen Vorstand eine kommissarishe Ver-tretung zu benennen. 4Im Fall der Nummer 3 übernimmt der stellvertretende Vorsitzendedie Aufgaben des Vorsitzenden und benennt einen geeigneten Piraten zum stellverteten-den Vorsitzenden. 5In jedem Fall ist unverzüglih ein auÿerordentliher Landesparteitageinzuberufen, um einen neuen Vorstand zu wählen.(12) Erklärt der Vorstand sih selbst für handlungsunfähig, tritt er geshlossen zurükoder kann seinen Aufgaben niht mehr nahkommen, so führt der dienstälteste Vorstandder nähst niederen Gliederung kommissarish die Geshäfte, bis ein von ihm einberu-fener auÿerordentliher Landesparteitag shnellstmöglih stattgefunden und einen neuenVorstand gewählt hat.� 11 Landesparteitag.(1) 1Der Landesparteitag ist das oberste Organ des Landesverbandes Meklenburg-Vorpommern.
2Er beshlieÿt die Rihtlinien und Ausrihtung der Arbeit der Piraten Meklenburg-Vorpommern, die der Vorstand umzusetzen hat. 3Er ist die Mitgliederversammlung aufLandesebene. 4Beshlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.(2) 1Der Landesparteitag tagt mindestens einmal jährlih. 2Die Einberufung erfolgt aufGrund eines Vorstandsbeshlusses oder wenn ein Zehntel der Piraten es beantragen. 3DerVorstand lädt jedes Mitglied in Textform (E-Mail, Brief oder Fax) mindestens vier Wo-hen vorher ein. 4Die Einladung hat Angaben zum Tagungsort, Tagungsbeginn, vorläu�-ger Tagesordnung und der Angabe zu enthalten, wo weitere, aktuelle Verö�entlihungengemaht werden. 5Spätestens eine Wohe vor dem Parteitag sind die Tagesordnung inaktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer und alle bis dahin dem Vorstand einge-reihten Anträge im Wortlaut zu verö�entlihen.(3) 1Ist der Vorstand handlungsunfähig, kann ein auÿerordentliher Landesparteitag ein-berufen werden. 2Dies geshieht shriftlih mit einer Frist von zwei Wohen unter Angabeder Tagesordnung und des Tagungsortes. 3Er dient ausshlieÿlih der Wahl eines neuenVorstandes.(4) Der Landesparteitag nimmt den Tätigkeitsberiht des Vorstandes entgegen und ent-sheidet daraufhin über seine Entlastung.



Satzung der Piraten LV MV 7(5) 1Über den Landesparteitag, die Beshlüsse und Wahlen wird ein Ergebnisprotokoll ge-fertigt, das von der Protokollführung, der Versammlungsleitung und dem neu gewähltenVorsitzenden oder dem stellvertretenden Vorsitzenden untershrieben wird. 2Das Wahl-protokoll wird durh den Wahlleiter und mindestens zwei Wahlhelfer untershrieben unddem Protokoll beigefügt.(6) 1Der Landesparteitag wählt mindestens zwei Rehnungsprüfer, die den �nanziellenTeil des Tätigkeitsberihtes des Vorstandes vor der Beshlussfassung über ihn prüfen.
2Das Ergebnis der Prüfung wird dem Landesparteitag verkündet und zu Protokoll ge-nommen. 3Danah sind die Rehnungsprüfer aus ihrer Funktion zu entlassen.� 12 Landesshiedsgeriht.(1) 1Das Landesshiedsgeriht besteht aus einem Vorsitzenden Rihter und zwei Rihtern,die Piraten sind. 2Sie sollen durh einen Ersatzrihter, der ebenfalls Pirat ist, ergänztwerden.(2) Auf Beshluss des Landesparteitages kann die Anzahl der Rihter erhöht werden.(3) Im Übrigen gilt die Shiedsgerihtsordnung der Bundessatzung.� 13 Ö�entlihkeit.(1) 1Der Landesparteitag, der Vorstand und die Gründungsversammlung tagen ö�entlih.
2Auf Antrag eines Zehntels der anwesenden Piraten kann die Ö�entlihkeit mit Zweidrit-telmehrheit ausgeshlossen werden. 3Über den Antrag wird in nihtö�entliher Sitzungentshieden.(2) 1Personen der Ö�entlihkeit (Gäste) kann Antrags- und Redereht erteilt werden.� 14 Bewerberaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen.(1) Die Bewerberaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen erfolgt nah den Re-gularien der einshlägigen Gesetze sowie den Vorgaben der Bundessatzung.(2) 1Die Aufstellung kann sowohl als Mitgliederversammlung des zuständigen Stimm-oder Wahlkreises als auh im Rahmen einer anderen Mitgliederversammlung statt�n-den, sofern gewährleistet wird, dass alle Stimmberehtigten in angemessener Zeit undForm eingeladen wurden und nur die Stimmberehtigten an der Wahl teilnehmen. 2DieEinladung muss dabei explizit auf die Bewerberaufstellung hinweisen.



Satzung der Piraten LV MV 8� 15 Satzungs- und Programmänderung.(1) 1Änderungen der Landessatzung können von einem Landesparteitag mit einer Zwei-drittelmehrheit der anwesenden Piraten beshlossen werden. 2Besteht das dringende Er-fordernis einer Satzungsänderung zwishen zwei Landesparteitagen, so kann die Satzungauh geändert werden, wenn mindestens zwei Drittel der Piraten sih mit dem Antragoder den Anträgen auf Änderung shriftlih einverstanden erklären.(2) Über einen Antrag auf Satzungsänderung auf einem Landesparteitag kann nur ab-gestimmt werden, wenn er mindestens zwei Wohen vor Beginn des Landesparteitagesbeim Vorstand eingegangen ist.(3) 1Der Vorstand ist ermähtigt, abweihend von Abs. 1 eine aus gesetzlihen oder steu-erlihen Gründen notwendig werdende redaktionelle Änderung der Satzung vorzuneh-men. 2Die Satzungsänderung muss vom Gesamtvorstand einstimmig beshlossen werden.
3Die Piraten des Landesverbandes Meklenburg-Vorpommern sind hierüber am Tag derÄnderung fernshriftlih zu informieren.(4) 1Der Vorstand legt eine nah Abs. 3 erfolgte Satzungsänderung dem nähsten Lan-desparteitag zur Bestätigung vor. 2Für die Bestätigung gilt Abs. 1 entsprehend.(5) 1Das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutshland wird vom Landesverbandübernommen. 2Ein eigenes Wahlprogramm basierend auf den Werten des Grundsatzpro-grammes kann auf Landesebene für Kommunal- und Landtagswahlen bei Bedarf vomLandesparteitag verabshiedet werden.� 16 Au�ösung und Vershmelzung.Die Au�ösung oder Vershmelzung regelt die Bundessatzung.� 17 Parteiämter.Die Regelung der Bundessatzung zu den Parteiämtern �ndet Anwendung.� 18 Wahlordnung.(1) 1Diese Wahlordnung gilt für alle Versammlungen der Piraten in Meklenburg-Vorpommern.
2Sie gilt, vorbehaltlih besonderer Bestimmungen der Wahlgesetze, auh für Versamm-lungen zur Aufstellung von Kandidaten.(2) 1Wahlen können nur statt�nden, wenn sie in der Tagesordnung angekündigt wordensind. 2Die Tagesordnung muss den stimmberehtigten Mitgliedern spätestens sieben Ta-ge vorher in Textform zugehen. 3Bei Nominierungen zu ö�entlihen Ämtern gelten dieentsprehenden gesetzlihen Fristen.



Satzung der Piraten LV MV 9(3) Die für einen Wahlgang verwendeten Stimmzettel müssen einheitlih sein.(4) Ungültig sind Stimmzettel, die den Willen des wählenden Piraten niht zweifelsfreierkennen lassen.(5) 1Personenwahlen sind geheim. 2Bei den übrigen Wahlen kann o�en abgestimmt wer-den, wenn sih auf vorheriges Befragen kein Widerspruh erhebt.(6) 1Abstimmungen im Namen anderer Piraten sind nur bei o�enen Wahlen mit Voll-maht des betre�enden Piraten zulssig. 2Diese Vollmaht muss zu Beginn der Sitzungdem Wahlleiter vorgelegt werden.(7) 1Bei geheimen Abstimmungen ist eine Briefwahl für Piraten, die aus wihtigem Grun-de niht anwesend sein können, zulässig. 2Eine Briefwahl erfolgt in zwei Umshlägen. 3Imersten Umshlag ist der ausgefüllte Wahlzettel enthalten. 4Dieser Umshlag wird zusam-men mit einer untershriebenen Erklärung des Wahlberehtigten in einen weiteren Um-shlag dem Vorstand gesendet. 5Der Vorstand übergibt die Umshläge auf der Sitzungdem Wahlleiter, der die Umshläge ö�net und anhand der Erklärung die Wahlberehti-gung der Piraten prüft. 6Der Umshlag mit der Stimme wird vom Wahlleiter währendder Wahl in die Abstimmungsurne gestekt.(8) 1Virtuelle Abstimmungen sind nur für o�ene Abstimmungen zulässig; der Vorstandmuss ihnen zustimmen. 2Sie sollen nur für niht wihtige Bereihe statt�nden, um eineshnelle Beshlussfassung zu ermöglihen. 3Virtuelle Abstimmungen sollen über ein ent-sprehendes Formular auf der Webseite der Piraten Meklenburg-Vorpommern statt�n-den. 4Das Ergebnis einer virtuellen Abstimmung muss auf derselben Webseite ö�entliheinsehbar sein. 5Jeder Pirat, der an der Abstimmung teilgenommen hat, ist verp�ihtetnah der Abstimmung, die korrekte Zählung seiner Stimme zu überprüfen.(9) 1Kandidaten für Vorstände und andere Parteigremien werden gemeinsam in einemWahldurhgang gewählt. 2Die Kandidaten mit den meisten Stimmen erhalten jeweils einAmt.(10) 1Gibt es bei einer Wahl durh Stimmengleihheit kein eindeutiges Ergebnis, istfür diese Kandidaten eine Stihwahl durhzuführen. 2Führt diese ebenfalls zu keinemErgebnis, entsheidet das Los.(11) 1Für Nahwahlen gelten die gleihen Bestimmungen wie für Wahlen. 2Die Wahlpe-rioden bleiben davon unberührt.(12) 1Wahlen können beim Shiedsgeriht angefohten werden, wenn die Verletzung vonBestimmungen der Satzung, des Parteiengesetzes, der Wahlgesetze, des Verfassungsrehtsoder eines anderen gültigen Gesetzes als möglih ersheint. 2Die Anfehtung ist bis zu 14Tage nah der Wahl zulässig.� 19 Finanzordnung.Die Finanzordnung der Bundessatzung �ndet entsprehende Anwendung.



Satzung der Piraten LV MV 10� 20 Shlussbestimmungen.(1) Diese Satzung tritt mit Verabshiedung durh die Gründungsversammlung in Kraft.(2) 1Die Gründungsversammlung tagt nur am 21. Juni 2009, um den LandesverbandMeklenburg-Vorpommern zu gründen. 2Sie übernimmt gleihzeitig die Aufgabe einesordentlihen Landesparteitags und wählt den ersten Vorstand und das erste Landes-shiedsgeriht entsprehend dieser Satzung. 3� 18 Abs. 2 S. 2 �ndet keine Anwendung.


